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Zur Zeit ist die staatliche Denkmalpflege eine Dienststelle des Ressorts Kultur des 
Erziehungsdepartements. Wichtige Planungsaufgaben im Bereich der Stadtentwicklung werden im 
Baudepartement wahrgenommen. Auch beim Bewilligungsverfahren für Bauvorhaben ist das 
Baudepartement federführend. Die Denkmalpflege hat in diesem Verfahren die Berechtigung, zu 
intervenieren. Subventionen für denkmalerhaltende Arbeiten werden vorn Baudepartement auf 
Antrag einer eigens dafür eingesetzten Kommission ausgerichtet. Dieser Zustand mit 
Kompetenzen verschiedener Dienststellen in mehreren Departementen ist unbefriedigend. Die 
Verfahren sind kompliziert. Vereinfachungen in den Strukturen erlauben kundenfreundlichere und 
kostengünstigere Abläufe. 

Wenn eine kohärente Politik und eine verlässliche Praxis angestrebt werden sollen, so rnuss 
künftig die Stadtentwicklung in einem zu bestimmenden Departement angesiedelt sein. Eine 
Einbettung der Denkmalpflege in das für die Stadtentwicklung zuständige Departement ermöglicht 
- nebst einer Straffung der Arbeitsabläufe - zudem einen verstärkten fachlichen Diskurs und wertet 
die Denkmalpflege damit auf. 

Die Organisation der Verwaltung obliegt dem Regierungsrat. Mit Blick auf die aktuellen Arbeiten an 
der Verwaltungsreorganisation bitten die Unterzeichneten den Regierungsrat zu prüfen und zu 
berichten, ob die staatliche Denkmalpflege im selben Departement angesiedelt werden kann, 
welches für die Stadtentwicklung zuständig ist. 
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